
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1991/5/14 90/11/0162
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.05.1991

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

90/02 Kraftfahrgesetz

Norm

AVG §13 Abs1;

KDV 1967 §29;

KFG 1967 §64 Abs6;

KFG 1967 §67 Abs1;

Rechtssatz

Der Antrag auf Erteilung einer österreichischen Lenkerberechtigung auf Grund einer ausländischen kann nicht

mündlich gestellt werden. Dies ergibt sich aus § 29 KDV.
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